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Für Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 Gemeindeamt 07237 23 70                  Bauhof 07237 49 40 

              gemeinde@langenstein.ooe.gv.at  
 
Nr.: 02/2015 

AMTLICHE MITTEILUNG 
 

FLURREINIGUNGSAKTION 2015 

Der Ausschuss für örtliche Umweltfra-
gen bedankt sich recht herzlich bei den 
30 freiwilligen Helferinnen und Helfer, 
die am 21. März 2015 eifrig den acht-
los weggeworfenen Müll im Gemein-
degebiet eingesammelt haben. 
Besonderen Dank gilt auch einer Klas-
se der Sonderschule Langenstein, 
Frau Silvia Zweimüller und Herrn Karl 
Schinnerl, die schon Tage vorher flei-
ßig Müll eingesammelt haben.  
Somit war die Flurreinigung heuer wie-
der ein voller Erfolg! Es konnten 45 
Säcke (ca. 480 kg) Müll ordnungsge-
mäß entsorgt werden.   
Wir laden Sie schon jetzt herzlichst für die Flurreinigungsaktion 2016 ein. 
„Tun wir es unserer Umwelt zu liebe“  
 

FREIE WOHNUNGEN IN LANGENSTEIN 

In der Gemeinde stehen demnächst mehrere Wohnungen zur Vergabe frei, die Größen vari-
ieren zwischen 43 m² und 90 m². Diese Wohnungen sind Eigentum der Wohnungsgesell-
schaft Heimstätte (Neue Heimat), das Vergaberecht steht jedoch der Gemeinde zu, daher 
bitten wir Sie bei Interesse sich an das Gemeindeamt zu wenden. Falls Ihnen in Ihrem Um-
feld jemand bekannt ist, der eine Wohnung sucht, kann diese Information gerne weitergege-
ben werden.  
 

Kontakt: Herr Neundlinger, Tel.: 07237 23 70-80, r.neundlinger@langenstein.ooe.gv.at  
 

RECHTSBERATUNG  

Der neue Termin für die Rechtsberatung ist der 11. Juni 2015. Bei diesem Termin 

besteht die Möglichkeit, kostenlos eine viertelstündige Rechtsberatung in Anspruch 
zu nehmen. Bei Interesse werden Sie gebeten, sich bis spätestens 2 Tage vor dem 
Termin beim Gemeindeamt Langenstein (Tel.: 07237 23 70) anzumelden. 
 

 
 

BÜRGERMEISTER 

Christian Aufreiter 

An einen Haushalt im Gemeindegebiet von Langenstein ! 
Zugestellt durch Post.AG                         Entgelt bezahlt. 
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FEST DER BEGEGNUNG 

Anlässlich des Besuches einer Abordnung unserer 
Partnerstadt Sesto San Giovanni veranstaltet der 
Kulturausschuss am Samstag, dem 9. Mai 2015, 
um 20 Uhr, ein „Fest der Begegnung“ in der Veran-
staltungshalle Langenstein. Die Marktmusik St. 
Georgen/G. wird die Veranstaltung musikalisch um-
rahmen. Für einen Showauftritt konnten die Lan-
desmeister 2012 und 2014 im Schuhplattln, die Rie-
der "Ledasoinbuam", engagiert werden. Die Bevöl-
kerung und besonders die Jugend sind zu dieser 
Veranstaltung recht herzlich eingeladen. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. 
Eintritt ist frei. 
 
 

BEFREIUNGSFEIER 

Am 9. Mai 2015 findet um 17 Uhr beim Memorial Gusen die lokale Befreiungsfeier mit dem 
Thema „Zwangsarbeit“ statt. Die Bevölkerung ist sehr herzlich zu dieser Veranstaltung einge-
laden. 

 
 

WISSENSWERTES AUS DER GEMEINDERATSSITZUNG VOM 26.03.2015 

 Der Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2014 wurde mit Einnahmen und Ausgaben 
im ordentlichen Haushalt in der Höhe von € 4.076.395,59 und Ausgaben von 
€ 4.076.395,59 im ordentlichen Haushalt sowie Einnahmen von € 409.148,27 und Aus-
gaben von € 647.087,81 (Soll-Fehlbetrag von € 237.939,54) im außerordentlichen Haus-
halt genehmigt. Somit konnte auch das Finanzjahr 2014 ausgeglichen werden. Der Soll-
Fehlbetrag im außerordentlichen Haushalt wird durch noch ausstehende Landesmittel 
abgedeckt. 
 

 Für die Umsetzung des Hochwasserschutzprojektes im Abschnitt Langenstein musste 
der Hochwasserschutzverband St. Georgener-Bucht zur Vorfinanzierung von Planungs- 
und Durchführungskosten ein Darlehen in der Höhe von € 1 Mio. aufnehmen. Durch die 
verbandsangehörigen Gemeinden ist dafür ein Bürgschaftsvertrag mit der kreditgeben-
den Bank abzuschließen. Der Gemeinderat hat für Langenstein eine Bürgschaft in der 
Höhe von € 461.400,00 beschlossen. 
 

 Der Finanzierungsplan für den Zu- und Umbau bei der Rot-Kreuz-Ortsstelle St. Georgen 
an der Gusen wurde beschlossen. Die Gemeinde hat dafür € 11.904,00 mitzuzahlen, 
welche aber zur Gänze mit Bedarfszuweisungsmittel des Landes finanziert werden. 
 

 Für das Lehrschwimmbecken Langenstein wurde eine Badeordnung erlassen. 
 

 Erosionsschutzverträge mit verschiedenen Landwirten wurden zur Vermeidung von Ab-
schwemmungen im Unwetterfall abgeschlossen. Dadurch soll die Verschlammung von 
privatem und öffentlichem Eigentum im Bereich von Hanglagen vermieden werden. 
Als Bürgermeister möchte ich mich bei den betroffenen Landwirten für ihre Bereitschaft 
bedanken, dass sie ihre Grundflächen für die nächsten 5 Jahre für diese Schutzmaß-
nahmen zur Verfügung stellen.  
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Langenstein, 8. April 2015 

Freundliche Grüße 
Ihr Bürgermeister 

Christian Aufreiter 
 


